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werden, wie z. B. die neuerdings viel erörterte Synode 
von Tribur.

In der Abtheilung Diplomata gehen die Urkunden 
Otto’s III. ihrem Ende entgegen, nachdem im Sommer an 
Stelle des erkrankten Dr. Uhlirz Herr Hofrath von 
Sickel selbst die Leitung wieder an sich genommen hatte. 
Mit Hilfe der HH. Erben und Tangl in Wien sind die 
Nachträge und Register ausgearbeitet worden, so dass man 
bis zum Juli die Ausgabe des 2. Halbbandes erwarten darf.

Grade in dem letzten Jahre ist diese Abtheilung, wie 
in dem Berichte derselben mit besonderem Danke hervor­
gehoben wird, von vielen Seiten eifrig unterstützt worden. 
Abschriften von Diplomen des 10. Jahrhunderts sandten noch 
ein die HH. Agnelli (Ferrara), Astegiano (Cremona), 
Bordolan (Venedig), Brailo (Treviso), Cipolla (Turin), 
Demaison (Reims), Köcher (Hannover), Schreiber 
(Amorbach), Starzer (Rom), Wolfram (Metz). Berich­
tigungen in grosser Zahl stellten die HH. Bresslau, von 
Ottenthal und von Sybel zur Verfügung, und Berich­
tigungen zu einzelnen Diplomen lieferten die HH. von 
Jaksch (Klagenfurt), Laurent (Mézières), Malaguzzi 
(Modena), Posse (Dresden), Riezler (München), Tona­
relli (Parma), von Weech (Karlsruhe).

Inzwischen ist bereits die von Herrn Prof. Bresslau 
in Strassburg übernommene Fortsetzung für die Zeiten 
Heinrich’s II. (und des Königs Arduin) in raschem Fort­
schritt begriffen, wobei seit dem 1. Juni Herr Dr. Bloch 
als Mitarbeiter sich verdient gemacht hat. Eine mehr­
monatliche Reise durch Italien im Spätherbst lieferte ein 
reiches Material, in Frankreich besorgte Herr Dr. Krusch 
nebenher einige Vergleichungen, eine erhebliche Zahl von 
Urkunden wurde mit dankenswerther Zuvorkommenheit aus 
deutschen und österreichischen Archiven nach Strassburg 
gesendet, wo Herr Archivdirector Wiegand deren Be­
nutzung in der gefälligsten Weise zu erleichtern suchte. 
Weitere Unterstützungen wurden dieser Abtheilung durch 
Herrn Dr. Bayer in Baden-Baden und durch Herrn Hof­
rath von Zeissberg in Wien zu Theil. Die Frage, ob 
bei der Wiedergabe der auf Vorurkunden beruhenden Ur­
kunden Heinrich’s II. ein abgekürztes Verfahren rathsam 
sei, wurde im Wesentlichen verneint, dem Herausgeber 
jedoch für einzelne Ausnahmefälle nach seinem Ermessen 
das Recht dazu vorbehalten.

Die jüngste Abtheilung der Diplomata, die Karolinger­
urkunden, die gleichzeitig in Angriff zu nehmen uns erst 


